
Bekanntmachungen
Wohnen am Sichersdorfer Berg in Arnstein

Die Stadt Arnstein verkauft Bauplätze. Für Interessenbekundungen und Anfra-
gen steht Ihnen als Ansprechpartner Herr Fabian Helmerich, Geschäftsleitung,
unter 09363/801-31 oder per E-Mail: fabian.helmerich@arnstein.bayern.de
gerne zur Verfügung.

Sirenenprobealarm
Am Samstag, 14.06.2025 findet im Stadtgebiet Arnstein um 12:30 Uhr ein
Sirenenprobealarm statt.

Rathaus am 02.07.2025 geschlossen
Am Mittwoch, 02.07.2025 ist die Stadtverwaltung, das Marketingbüro, der Bau-
hof und die Stadtbibliothek ganztägig geschlossen und auch telefonisch nicht
erreichbar. Wir bitten um Beachtung

Familienstützpunkt Arnstein – Programm Juni 2025
Haupteingang Schwesternhaus, Marktstraße 39 (neben dem Rathaus)

17.06.: Babycafé 09:30-11:00 Uhr
19.06.: Kinder-Kräuter-Küche 15:00-17:00 Uhr (Anmeldung nötig)
26.06.: Spielplatztreff 15:00-16:30 Uhr – Spielplatz Höflein
27.06.: Familienfrühstück „Pubertät“ 09:00-11:00 Uhr (Anmeldung bis 20.06.)

11. Änderung des Flächennutzungsplans
Teilbereich SO Soziale Anlagen Müdesheim

Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB
Der Stadtrat Arnstein hat am 12.12.2022 die 11. Änderung des Flächennut-
zungsplanes beschlossen. Gegenstand der Änderung ist die Umwandlung von
gemischten Bauflächen gemäß § 1 Abs.1 Nr. 2 BauNVO in Sondergebiets-
flächen gemäß § 1 Abs.2 Nr. 12 BauNVO mit der Zweckbestimmung „Soziale
Anlagen“ (SO „Soziale Anlagen“). Auf den überplanten Flächen soll der neue
Kindergarten des Stadtteils Müdesheim errichtet werden.
Der von der Auktor Ingenieur GmbH, Berliner Platz 9, 97080 Würzburg, ausge-
arbeitete Entwurf der 11. Änderung des Flächennutzungsplans einschließlich der
Begründung, dem Umweltbericht sowie den speziellen artenschutzrechtlichen
Fachbeitrag mit dem Datum vom 12.12.2023, zuletzt geändert am 19.05.2025,
wurde am 19.05.2025 vom Stadtrat Arnstein gebilligt.
Der Entwurf des Flächennutzungsplans mit der Begründung, dem Umweltbe-
richt sowie dem speziellen artenschutzrechtlichen Fachbeitrag, die unten auf-
geführten umweltbezogenen Informationen und der Inhalt der Bekanntmachung
können unter folgendem Link vom 16.06.2025 bis einschließlich 28.07.2025
abgerufen werden: https://www.stadtarnstein.de/bauen/
Zusätzlich liegen die Unterlagen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom
16.06.2025 bis einschließlich 28.07.2025 im Rathaus der Stadt Arnstein,
Marktstraße 37, 97450 Arnstein, Zimmer 3.4 im 1. OG während den allgemeinen
Dienststunden
Montag bis Freitag von 08:00 Uhr – 12:00 Uhr und
Donnerstag von 14:00 Uhr – 18:00 Uhr
zur allgemeinen Einsichtnahme für jedermann öffentlich aus.
Außerdem können die Planunterlagen zur 11. Änderung des Flächennutzungs-
plans der Stadt Arnstein sowie der Inhalt der Bekanntmachung unter folgendem
Link vom 16.06.2025 bis einschließlich 28.07.2025 abgerufen werden:
https://www.stadtarnstein.de/bauen/
Während der Zeit der Auslegung können Anregungen der Öffentlichkeit elek-
tronisch an info@r-auktor.de und bei Bedarf in Textform an die Auktor Ingenieur
GmbH, Berliner Platz 9, 97080 Würzburg oder während der Dienststunden zur
Niederschrift abgegeben werden. Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristge-
recht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bauleit-
plan unberücksichtigt bleiben können.
Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass eine Vereinigung im Sinne des § 4
Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 UmwRG (Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes) in einem Rechts-
behelfsverfahren nach § 7 Abs. 2 UmwRG gemäß § 7 Abs. 3 Satz 1 UmwRG mit
allen Einwendungen ausgeschlossen ist, die sie im Rahmen der Auslegungsfrist
nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, aber hätte geltend machen
können.
Datenschutz: Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der
Grundlage der Art. 6 Abs. 1 Buchst. e (DSGVO) i. V. mit § 3 BauGB und dem
BayDSG. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben abgeben,
erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informa-
tionen entnehmen Sie bitte dem Formblatt „Datenschutzrechtliche Informations-
pflichten im Bauleitplanverfahren“ das ebenfalls öffentlich ausliegt.

Bebauungsplan „SO Soziale Anlagen Müdesheim“
mit integriertem Grünordnungsplan

Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB
Der Stadtrat Arnstein hat am 12.12.2022 die Aufstellung des Bebauungsplans
„SO Soziale Anlagen Müdesheim“ beschlossen. Gegenstand der Aufstellung ist
die Ausweisung eines Sondergebietes gemäß § 11 BauNVO mit der Zweckbe-
stimmung „Soziale Anlagen“. Hier soll der neue Kindergarten des Stadtteils
Müdesheim errichtet werden.
Der von der Auktor Ingenieur GmbH, Berliner Platz 9, 97080 Würzburg, ausge-
arbeitete Entwurf des Bebauungsplans „SO Soziale Anlagen Müdesheim“ ein-
schließlich der Begründung, Umweltbericht, Begründung zur Grünordnung,
speziellem artenschutzrechtlichen Fachbeitrag, Schallgutachten und faunisti-
scher Untersuchung vom 12.12.2023, zuletzt geändert am 19.05.2025, wurde
am 19.05.2025 vom Stadtrat Arnstein gebilligt.
Der Entwurf des Bebauungsplans mit der Begründung sowie den zugehörigen
Anlagen, die unten aufgeführten umweltbezogenen Informationen und der Inhalt
der Bekanntmachung können unter folgendem Link vom 16.06.2025 bis ein-
schließlich 28.07.2025 abgerufen werden:
https://www.stadtarnstein.de/bauen
Zusätzlich liegen die Planunterlagen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom
16.06.2025 bis einschließlich 28.07.2025 im Rathaus der Stadt Arnstein,
Marktstraße 37, 97450 Arnstein, Zimmer 3.4 im 1. OG während den allgemeinen
Dienststunden
Montag bis Freitag von 08:00 Uhr – 12:00 Uhr und
Donnerstag von 14:00 Uhr – 18:00 Uhr
zur allgemeinen Einsichtnahme für jedermann öffentlich aus.
Der Umgriff der Planung ist folgender Darstellung zu entnehmen:
Während der Zeit der Auslegung können Anregungen der Öffentlichkeit elekt-
ronisch an info@r-auktor.de und bei Bedarf in Textform an die Auktor Ingenieur
GmbH, Berliner Platz 9, 97080 Würzburg oder während der Dienststunden zur
Niederschrift abgegeben werden. Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristge-
recht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bauleit-
plan unberücksichtigt bleiben können.
Datenschutz: Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der
Grundlage der Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e (DSGVO) i. V. mit § 3 BauGB und dem
BayDSG. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben abgeben,
erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informa-

tionen entnehmen Sie bitte dem Formblatt „Datenschutzrechtliche Informations-
pflichten im Bauleitplanverfahren“ das ebenfalls öffentlich ausliegt.

12. Änderung des Flächennutzungsplans
Teilbereich SO Soziale Anlagen Gänheim

Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB
Der Stadtrat Arnstein hat am 25.01.2024 die 12. Änderung des Flächennut-
zungsplanes beschlossen. Gegenstand der Änderung ist die Umwandlung von
Sonderbauflächen mit der Zweckbestimmung „Sport“ gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 12
BauNVO in Sonderbaufläche mit der Zweckbestimmung „Soziale Anlagen und
Sport“ gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 12 BauNVO.
Der von der Auktor Ingenieur GmbH, Berliner Platz 9, 97080 Würzburg, ausge-
arbeitete Entwurf der 12. Änderung des Flächennutzungsplans einschließlich der
Begründung sowie dem Umweltbericht mit dem Datum vom 11.03.2024, zuletzt
geändert am 19.05.2025, wurde am 19.05.2025 vom Stadtrat Arnstein gebilligt.
Der Entwurf des Flächennutzungsplans mit der Begründung und dem Umwelt-
bericht, die unten aufgeführten umweltbezogenen Informationen sowie der Inhalt
der Bekanntmachung können unter folgendem Link vom 16.06.2025 bis ein-
schließlich 28.07.2025 abgerufen werden:
https://www.stadtarnstein.de/bauen
Zusätzlich liegen die Planunterlagen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom
16.06.2025 bis einschließlich 28.07.2025 im Rathaus der Stadt Arnstein,
Marktstraße 37, 97450 Arnstein, Zimmer 3.4 im 1. OG während den allgemeinen
Dienststunden
Montag bis Freitag von 08:00 Uhr – 12:00 Uhr und
Donnerstag von 14:00 Uhr – 18:00 Uhr
zur allgemeinen Einsichtnahme für jedermann öffentlich aus.
Während der Zeit der Auslegung können Anregungen der Öffentlichkeit elekt-
ronisch an info@r-auktor.de und bei Bedarf in Textform an die Auktor Ingenieur
GmbH, Berliner Platz 9, 97080 Würzburg oder während der Dienststunden zur
Niederschrift abgegeben werden. Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristge-
recht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bauleit-
plan unberücksichtigt bleiben können.
Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass eine Vereinigung im Sinne des § 4
Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 UmwRG (Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes) in einem Rechts-
behelfsverfahren nach § 7 Abs. 2 UmwRG gemäß § 7 Abs. 3 Satz 1 UmwRG mit
allen Einwendungen ausgeschlossen ist, die sie im Rahmen der Auslegungsfrist
nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, aber hätte geltend machen
können.
Datenschutz: Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der
Grundlage der Art. 6 Abs. 1 Buchst. e (DSGVO) i. V. mit § 3 BauGB und dem
BayDSG. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben abgeben,
erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informa-
tionen entnehmen Sie bitte dem Formblatt „Datenschutzrechtliche Informations-
pflichten im Bauleitplanverfahren“ das ebenfalls öffentlich ausliegt.
Bebauungsplan „SO Soziale Anlagen und Sport Gänheim“

mit integriertem Grünordnungsplan
Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB

Der Stadtrat Arnstein hat am 25.01.2024 die Aufstellung des Bebauungsplans
„SO Soziale Anlagen und Sport Gänheim“ beschlossen. Gegenstand des Bau-
leitplanes ist die Umwandlung eines Sondergebietes mit der Zweckbestimmung
„Sport“ gemäß § 11 BauNVO in ein Sondergebiet mit der Zweckbestimmung
„Soziale Anlagen und Sport“ gemäß § 11 BauNVO.
Der von der Auktor Ingenieur GmbH, Berliner Platz 9, 97080 Würzburg, ausgear-
beitete Entwurf des Bebauungsplans „SO Soziale Anlagen und Sport Gänheim“
einschließlich Begründung, Umweltbericht, Begründung zur Grünordnung sowie
speziellem artenschutzrechtlichem Fachbeitrag vom 16.07.2024, geändert am
19.05.2025 und faunistischer Untersuchung und schalltechnischem Gutachten
vom 19.05.2025 wurde am 19.05.2025 vom Stadtrat Arnstein gebilligt.
Der Entwurf des Bebauungsplans mit Begründung sowie den zugehörigen Anla-
gen, die unten aufgeführten umweltbezogenen Informationen und der Inhalt der
Bekanntmachung können unter folgendem Link vom 16.06.2025 bis einschließ-
lich 28.07.2025 abgerufen werden: https://www.stadtarnstein.de/bauen
Zusätzlich liegen die Planunterlagen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom
16.06.2025 bis einschließlich 28.07.2025 im Rathaus der Stadt Arnstein,
Marktstraße 37, 97450 Arnstein, Zimmer 3.4 im 1. OG während den allgemeinen
Dienststunden
Montag bis Freitag von 08:00 Uhr – 12:00 Uhr und
Donnerstag von 14:00 Uhr – 18:00 Uhr
zur allgemeinen Einsichtnahme für jedermann öffentlich aus.
Der Umgriff der Planung ist folgender Darstellung zu entnehmen:
Während der Zeit der Auslegung können Anregungen der Öffentlichkeit elekt-
ronisch an info@r-auktor.de und bei Bedarf in Textform an die Auktor Ingenieur
GmbH, Berliner Platz 9, 97080 Würzburg oder während der Dienststunden zur
Niederschrift abgegeben werden. Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristge-
recht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bauleit-
plan unberücksichtigt bleiben können.
Datenschutz: Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der
Grundlage der Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e (DSGVO) i. V. mit § 3 BauGB und dem
BayDSG. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben abgeben,
erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informa-
tionen entnehmen Sie bitte dem Formblatt „Datenschutzrechtliche Informations-
pflichten im Bauleitplanverfahren“ das ebenfalls öffentlich ausliegt.

Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses
Bebauungsplan „Handwerkerhöfe Schwebenried“

Die Stadt Arnstein hat mit Beschluss vom 20.01.2025 den Bebauungsplan
„Handwerkerhöfe Schwebenried“ als Satzung beschlossen. Dieser Beschluss
wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 des Baugesetzbuchs (BauGB) ortsüblich be-
kannt gemacht. Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan „Handwer-
kerhöfe Schwebenried“ in Kraft. Jedermann kann den Bebauungsplan mit der
Begründung sowie die zusammenfassende Erklärung über die Art und Weise,
wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbe-
teiligung in dem Bebauungsplan berücksichtigt wurden, und aus welchen Grün-
den der Plan nach Abwägung mit den geprüften, in Betracht kommenden ander-
weitigen Planungsmöglichkeiten gewählt wurde, im Rathaus der Stadt Arnstein,
Marktstraße 37, 97450 Arnstein während der allgemeinen Dienststunden
Montag bis Freitag von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und zusätzlich Donnerstag
von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr einsehen und über deren Inhalt Auskunft verlan-
gen.
Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfah-
rens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie die Rechts-
folgen des § 215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen.
Unbeachtlich werden demnach
1. eine nach § 214 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der

dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung

der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächen-
nutzungsplans,

3. nach § 214 Abs. 3 S. 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs
und

4. nach § 214 Abs. 2a BauGB im beschleunigten Verfahren beachtliche Fehler,
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Bebauungs-
plans schriftlich gegenüber der Stadt Arnstein geltend gemacht worden sind;
der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, ist
darzulegen. Außerdem wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und
2 sowie Abs. 4 BauGB hingewiesen. Danach erlöschen Entschädigungsan-
sprüche für nach den §§ 39 bis 42 BauGB eingetretene Vermögensnachteile,
wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem
die Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruches her-
beigeführt wird.

Übung der Bundeswehr
Art der Übung: Offizierweiterbildung im freien Gelände
Zeitpunkt: 16.06.2025 – 30.06.2025
Raum: Stadt Arnstein, Sachserhof, Neubessingen
Art der Übung: Truppenübung
Zeitpunkt: 18.06.2025, 07:30 Uhr – 19.06.2025, 22:30 Uhr
Raum: Stadt Arnstein, Neubessingen
Der Bevölkerung wird nahegelegt, sich von den Einrichtungen der übenden
Truppe fernzuhalten. Auf die Gefahren, die von liegengebliebenen militärischen
Sprengmitteln (Fundmunition und dergl.) ausgehen, wird besonders hinge-
wiesen. Jeder Fund ist sofort der nächsten Polizeidienststelle zu melden. Das
Sammeln, der Erwerb, der Besitz und der Verkauf dieser Gegenstände sind
verboten und können nach den Vorschriften des Strafgesetzbuches sowie nach
den waffen- und sprengstoffrechtlichen Bestimmungen geahndet werden. Schä-
den, die die Bundeswehr verursacht hat, sind der zuständigen Gemeinde- bzw.
Stadtverwaltung anzumelden, sofern sie nicht bereits durch den Flurschaden-
offizier abgegolten oder von Schadentrupps der Einheiten beseitigt worden sind.
Insbesondere sind hiermit die Jagdausübungsberechtigten auf die Übung hin-
gewiesen.

Verkehr
Arnstein: Vollsperrung der Schweinfurter Straße bis

voraussichtlich KW 36 / 2025
Aufgrund von Arbeitseffizienz und Aspekte der Kosteneinsparung hat die Stadt
Arnstein sich gemeinsam mit den weiteren Trägern der Baumaßnahme dazu
entschieden, die Vollsperrung weiter aufrecht zu erhalten. Abgestimmt wurde
dies auch mit den örtlichen Gewerbebetrieben vor Ort in Arnstein. Wir bitten um
Ihr Verständnis und stehen weiterhin für Kritik sowie Anregung zur Verfügung.

Öffnungszeiten/Sprechzeiten
Rathaus und Büro für Stadtmarketing

Rathaus, Marktstraße 37, 97450 Arnstein, Tel.-Nr.: 09363/801-0
Montag – Freitag: 08:00 bis 12:00 Uhr
Donnerstag: 14:00 bis 18:00 Uhr
Gerne können Sie Terminvereinbarungen für Ihre Behördengänge über unsere
Homepage www.stadtarnstein.de/Terminverwaltung oder telefonisch unter
Tel.-Nr.: 09363/801-0 vereinbaren. Ohne Termin kann es zu längeren Warte-
zeiten kommen.
Stadtmarketing, Marktstr. 20, 97450 Arnstein, Tel.-Nr.: 09363/801-700/-702

(geschlossen vom 10.06.-20.06.2025)
Dienstag – Freitag: 08:00 bis 12:00 Uhr

Wertstoffhof und Grüngutabgabe
Mittwoch: 15:00 bis 17:00 Uhr, Freitag: 14:00 bis 17:00 Uhr
Samstag: 09:00 bis 12:00 Uhr

Stadtbibliothek
Dienstag: 14:00 bis 17:00 Uhr, Mittwoch: 14:00 bis 18:00 Uhr
Donnerstag: 10:00 bis 14:00 Uhr, Freitag: 10:00 bis 16:00 Uhr
Erreichbar: Tel.-Nr.: 09363/996484 oder E-Mail: info@stadtbibliothek-arnstein.de

Hallenbad
Dienstag u. Mittwoch: 16:00 bis 21:00 Uhr
Donnerstag: 15:00 bis 16:00 Uhr nur Senioren und 16:00 bis 20:00 Uhr
Freitag: 14:00 bis 21:00 Uhr
Samstag: 13:00 bis 19:00 Uhr
Sonntag: 08:00 bis 13:00 Uhr

Sauna (Mai bis September)
Mittwoch: 16:00 bis 21:00 Uhr Damensauna
Freitag: 14:00 bis 21:00 Uhr gemischter Saunabetrieb

Musikschule
Sprechstunde: immer montags und dienstags von 09:00 bis 12:00 Uhr
Erreichbar: Tel.-Nr.: 09363/801-780 oder E-Mail: info@musikschule-arnstein.de

Forstdienststelle
Ansprechpartnerin: Frau Lutz (Feuerwehr- und Forstverwaltung):
Tel.-Nr.: 09363/801-44 oder E-Mail: elisabeth.lutz@arnstein.bayern.de

Beratungsdienste
Familienstützpunkt Arnstein im Schwesternhaus

(neben dem Rathaus), Marktstraße 39 (Eingang über Kellereigasse)
(geschlossen vom 09.06.-13.06.2025)

Eine Sprechstunde für Familien findet nach Vereinbarung statt. Telefonische
Erreichbarkeit immer mittwochs von 08:00-10:00 Uhr unter 0159/04368588 oder
per E-Mail: familienstuetzpunkt.arnstein@eal-jugendhilfe.de

Seniorenberatung in Arnstein (Sprechstunde nach Bedarf)
Tel.-Nr.: 09363/801-0 oder E-Mail: seniorenbeauftragte.arnstein@gmail.com

Deutsche Rentenversicherung, Marktstraße 39
(Eingang über Kellereigasse)

Beratung und Antragstellung in Arnstein, nur mit Terminvereinbarung bei Erika
Glückstein unter Tel.-Nr. 09364/4429, möglich.

Beratung der Caritas für pflegende Angehörige
Beratungstermine finden immer im Rahmen des Dienstags-Bürgertreffs am letz-
ten Dienstag im Monat von 14:00 – 17:00 Uhr in der Stadthalle Arnstein statt.
Terminvereinbarung möglich bei Ruth Augsbach, Tel.-Nr.: 0176/11213157 oder
per E-Mail: ruth.augsbach@caritas-msp.de

Caritas-Sozialstation St. Nikolaus e.V., Arnstein
Montag bis Freitag: 12:00 bis 13:00 Uhr, Tel.-Nr.: 09363/990-55

STADT ARNSTEIN
Arnstein, 13.06.2025
Bettina Schmitt, Dritte Bürgermeisterin

Mitteilungen der Stadt Arnstein
mit den Stadtteilen: Altbessingen, Binsbach, Binsfeld, Büchold, Gänheim, Halsheim,

Heugrumbach, Müdesheim, Neubessingen, Reuchelheim, Schwebenried

www.stadtarnstein.de • poststelle@arnstein.bayern.de • Tel. 09363 /801-0


